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1. Kantonale Naturschutzgebiete 
 
Schutzplanrevision und Ausscheidung neuer Naturschutzgebiete 
Der Teilrichtplan Naturschutzgebiete, der 1982 erlassen und 1993 ergänzt wurde, umfasste 97 kantonale 
Naturschutzgebiete. Er wurde 2004 in den kantonalen Richtplan integriert und aufgehoben.  
 
Die Gemeinden haben weitere 75 Naturschutzgebiete behördenverbindlich sowie 52 grundeigentümerver-
bindlich ausgeschieden. Gemäss Auftrag aus dem Rich tplan 2004 wurden diejenigen, welche in national ge-
schützten Moorlandschaften liegen, in kantonale Nat urschutzgebiete übergeführt. Dasselbe gilt für diej eni-
gen, welche unmittelbar an kantonale Naturschutzgebiete angrenzten und mit diesen eine Einheit bildeten. 
Mit der Überführung kann der Vollzug für diese Gebi ete vereinfacht werden.  
 
Für die Überführungsgebiete wurden neue Schutzpläne  ausgearbeitet. Grenzten sie an bestehende kantona-
le Naturschutzgebiete, erfolgte hier eine Schutzplananpassung bzw. Schutzplanerweiterung. Bei den übri gen 
Überführungsgebieten wurde je ein neuer Schutzplan erarbeitet.  
 
Zudem mussten die Schutzpläne weiterer kantonaler N aturschutzgebiete überarbeitet werden. Anlass dazu 
war insbesondere die Ausweitungen der Zone B zur Gewährleistung der ökologisch ausreichenden Puffer-
zonen nach Bundesvorschrift sowie die Anpassung der Schutzpläne aufgrund vertraglicher Regelungen mit 
Grundeigentümern und Bewirtschaftern. Die Anpassung  der Schutzpläne erfolgte immer unter der Voraus-
setzung, dass die Schutzziele gewährleistet bleiben . 
 
Schliesslich wurden für zwei neue Naturschutzgebiet e die Schutzpläne erarbeitet: 
 

 
Naturschutzgebiet �Rüssweiden� in Hünenberg (Reussd ammaufweitung Chamau)  
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Naturschutzgebiet Bossenweid in Walchwil 
 
Die Nutzung und Bewirtschaftung des Landes im Perimeter der neuen Schutzpläne und Schutzplananpas-
sungen sowie die Schutzpläne selbst wurden mit den betroffenen Grundeigentümern und Bewirtschaftern 
abgesprochen und im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt.  
 
Die angepassten und die neuen Schutzpläne wurden vom Regierungsrat Ende September 2009 beschlos-
sen. Sie lagen vom 23. Oktober bis 21. November 2009 öffentlich auf. Alle betroffenen Grundeigentümer 
wurden zudem direkt benachrichtigt. Gegen die Schutzpläne gingen 2 Einsprachen ein. Die Bereinigungs-
verhandlungen wurden inzwischen erfolgreich durchgeführt und die Einsprachen unter dem Vorbehalt der 
entsprechenden Schutzplananpassungen zurückgezogen. Diese letzten Korrekturen sollen dem Regierungs-
rat nächstens zum Beschluss vorgelegt werden. 


